
Amtsblatt für den Landkreis Börde
18. Jahrgang                      24.01.2024                      Nr. 4

Inhalt:
1.  Landkreis Börde: Hinweis auf die Bekanntmachung der Verord-

nung zur Festsetzung und Anordnung von Schutzbestimmungen 
für das Wasserschutzgebiet des Wasserwerkes Born (VO WSG 
Born) 

2.  Bekanntmachung des Beschlusses über den Wirtschaftsplan der 
Kommunalservice Landkreis Börde AöR für das Wirtschafts-
jahr 2024

3. Impressum

Landkreis Börde
Der Landrat

Hinweis auf die Bekanntmachung der Verordnung zur 
Festsetzung und Anordnung von Schutzbestimmungen für das 
Wasserschutzgebiet des Wasserwerkes Born (VO WSG Born) 

Hiermit wird darauf hingewiesen, dass die Verordnung zur Festsetzung 
und Anordnung von Schutzbestimmungen für das Wasserschutzgebiet 
des Wasserwerkes Born (VO WSG Born) vom 23.11.2023 auf der Inter-
netseite des Landkreises Börde unter: https://www.landkreis-boerde.de/
landkreis/kreispolitik/amtsblatt-bekanntmachungen/bekanntmachungen 
mit Bereitstellungsatum vom 17.01.2024 veröffentlicht wurde. 

Haldensleben, den 17.01.2024

gez. M. Stichnoth
Landrat

Kommunalservice Landkreis Börde AöR
Bekanntmachung des Beschlusses über den Wirtschaftsplan  

der Kommunalservice Landkreis Börde AöR für  
das Wirtschaftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat der Kommunalservice Landkreis Börde AöR hat in 
seinen Sitzungen am 23.11.2023 und am 18.12.2023 den Wirtschafts-
plan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

1.  Den Wirtschaftsplan der Kommunalservice Landkreis Börde AöR 
für das Wirtschaftsjahr 2024 bestehend aus:

 a)  dem Erfolgsplan mit den Gesamterträgen in Höhe von 
16.118. 750 EUR und den Gesamtaufwendungen in Höhe von 
16.057.528 EUR,

 b)  dem Vermögensplan mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 
3.366.379 EUR einschließlich dem Investitionsplan und

 c) der Stellenübersicht.
2. Im Wirtschaftsjahr 2024 sind:
 a)  Kredite für Investitionen in Höhe von 800.000 EUR vorgesehen,
 b)  Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von O EUR vorgesehen 

und
 c) Kassenkredite nicht vorgesehen.
3.  Die fünfjährige Finanzplanung der Kommunalservice Landkreis 

Börde AöR, beginnend mit dem Wirtschaftsjahr 2023 bestehend aus:
 a) der Finanzplanung,
 b) der Erfolgsplanung und
 c) der Investitionsplanung.

Der Wirtschaftsplan der Kommunalservice Landkreis Börde AöR wurde 
der Oberen Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt, durch diese mit Ver-
fügung vom 19.12.2023 genehmigt und für vollziehbar erklärt.

Hiermit wird der vorstehende Wirtschaftsplan der Kommunalservice 
Landkreis Börde AöR für das Wirtschaftsjahr 2024 öffentlich bekannt 
gegeben.

Der Wirtschaftsplan 2024 liegt gemäß § 102 Absatz 2 des Kommunal-
verfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Zeit 
vom

25.01.2024 - 07.02.2024

zur Einsichtnahme in der Kommunalservice Landkreis Börde AöR, 
Schwimmbadstr. 2 a, 39326 Wolmirstedt, Zimmer 1 während der 
Dienststunden (Dienstag 8:00-12:00 Uhr und 13:00-18:00 Uhr, Don-
nerstag 8:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr und Freitag 8:00-11:30 
Uhr) öffentlich aus.
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